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Neue Änderungen des Formulars 102 

 

Im Monitorul Oficial, dem Amtsblatt Rumäniens, Nr. 692 / 15.10.2010 wurde die 
Verordnung Nr. 2559 / 6.10.2010 (nachfolgend „Verordnung 2559” genannt) zur 
Änderung und Ergänzung der Verordnung des Vorsitzenden der Nationalagentur für 
die Steuerverwaltung Nr. 101 / 2008 zur Genehmigung des Formulars zur 
Erklärung von Steuern und Abgaben, die im Wege der Eigenschätzung ermittelt 
oder an der Quelle einbehalten werden, veröffentlicht. 

Die wichtigsten Änderungen der Verordnung 2559 betreffen die Anlage Nr. 10 – 
„Anweisungen zum Ausfüllen des Formulars 102 – Erklärung der 
Zahlungsverpflichtungen gegenüber den Sozialversicherungen und Spezialfonds, 
Code 14.13.01.40” sowie die Anlage Nr. 16 – „Verzeichnis der 
Zahlungsverpflichtungen gegenüber den Sozialversicherungen und Spezialfonds”. 

Ein neuer Eintrag wird ferner im Formular 102 für die individuellen 
Sozialversicherungs- und Arbeitslosenversicherungsbeiträge für Einkünfte ergänzt, 
die keine Gehaltsbestanteile sind. 
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Tax Alert ist eine Auswahl von Neuentwicklungen im gesetzlichen Bereich und hat einen 
ausschließlich informativen Charakter. Tax Alert ist nicht als berufliche Beratung zu 
betrachten. Demnach übernehmen wir keine Haftung in diesem Sinne.  

Für weitere Fragen zu den angeführten Sachverhalten stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung. 
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